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Arbeiterbewegung.
Jules Meyer.

Am 5. Juli ist Kollege Jules Meyer, Zentralsekretär des Bau- und
Holzarbeiterverbandes der Schweiz, im Alter von erst 41 Jahren an den Folgen
eines Unfalls gestorben. Gebürtig aus Niederhallwil, wuchs Jules Meyer in
Mülhausen und Basel auf. Als Schreiner schloss er sich dem Holzarbeiterverbande

an, in dem er sich sehr aktiv betätigte, so dass er 1924 zum
Lokalsekretär auf dem Platze Basel gewählt wurde. Im Jahre 1936 wurde er als
Zentralsekretär nach Zürich berufen, wo ihm neben der Redaktion der «Bau-
und Holzarbeiterzeitung» die Bildungs- und Jugendarbeit des Verbandes, für
die er besonders grosses Interesse zeigte, übertragen wurde. Zwei Jahre später
ordnete ihn sein Verband in das Bundeskomitee des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes ab, und am 1. August 1940 hätte er das Präsidium seines
Verbandes in die Hand nehmen sollen. Der Bau- und Holzarbeiterverband und die
schweizerische Gewerkschaftsbewegung haben in Jules Meyer einen tüchtigen
und senkrechten Gewerkschafter verloren.

Arbeitsverhältnisse.
Lohnabkommen in der Schweiz.

Das Lohnabkommen im Buchdruckgewerbe.
Nach längeren Verhandlungen ist zwischen dem Schweizerischen

Buchdruckerverein und dem Schweizerischen Typographenbund am 11. Juli folgendes
Uebereinkommen abgeschlossen worden, das eine Ergänzung des zwischen beiden

Organisationen bestehenden Gesamtarbeitsvertrages darstellt:
1. Ab 15. Juli 1940 werden die bestehenden Löhne aller dem Gesamtarbeitsvertrag

unterstellten Gehilfen durch wöchentliche Teuerungszulagen erhöht,
welche für Verheiratete Fr. 5.— und für Ledige Fr. 3.— betragen.

2. Diese Abmachung ist verbindlich für die Mitglieder des Schweizerischen
Buchdruckervereins und die weiteren Vertragstreuen Buchdruckereien.

3. Der Schweizerische Buchdruckerverein stimmt diesen Teuerungszulagen
unter der Voraussetzung zu, dass ihm auf den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
die Abwälzung durch Bewilligung einer angemessenen Erhöhung der
Drucksachenpreise seitens der Eidg. Preiskontrollstelle gestattet werde. Er
verpflichtet sich, unverzüglich die erforderlichen Schritte zu unternehmen,
um diese Bewilligung zu erhalten.

Teuerungszulagen im Bankgewerbe.
Nach Verhandlungen zwischen dem Schweizerischen Bankpersonalverband

und den Bankenvereinigungen haben diese letztern am 19. Juni 1940 folgende
Erklärung abgegeben:

« Die Vertreter des Verbandes Zürcherischer Kreditinstitute und der
Bankvereinigungen der Plätze Basel, Bern, Luzern und St. Gallen machen sich
gegenüber dem Schweizerischen Bankpersonalverband sowie dem Personal der
ihren Organisationen angeschlossenen Banken verbindlich, diese Banken zu
veranlassen bzw. ihnen zu empfehlen,
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